
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M.
§§ 4 UND 6 BAUNVO

 DORFGEBIET (MD 1, MD 2)

 zulässig sind:

 

 

 nicht zulässig sind:

Gem. § 5 BauNVO - Dorfgebiet

Gem. § 5 Abs. 2 BauNVO

1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe und die dazugehörigen Wohnungen und 
Wohngebäude,

2. Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit 
entsprechenden Nutzgärten und landwirtschaft-
liche Nebenerwerbsstellen,

3. sonstige Wohngebäude,
4. Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung 

land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse,
5. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und 

Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes,

6. sonstige Gewerbebetriebe,
7. Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für 

kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 
Zwecke.

Gem. § 5 Abs. 2 und 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 
BauNVO und § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

1. Anlagen für sportliche Zwecke,
2. Gartenbaubetriebe,
3. Tankstellen,
4. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 

Nummer 2 BauNVO.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan. 
Maßgebender oberer Bezugspunkt der Höhe für die 
baulichen und sonstigen Anlagen ist die Traufhöhe 
(TH). Die Traufhöhe ist der Schnittpunkt der Außen-
wand mit der Oberkante der Dachhaut. 

Unterer Bezugspunkt ist die Höhe der angrenzenden 
Straße, gemessen an der straßenseitigen Gebäudemit-
te. Grenzen zwei Straßen an das Gebäude an, ist die 
niedrigere der beiden Straßenhöhen als Bezugspunkt 
zu wählen.

Beim Wiederaufbau eines Gebäudes, welches wegen 
seiner geschichtlichen, künstlerischen oder städtebau-
lichen Bedeutung erhaltenswert ist, kann ausnahms-
weise von der festgesetzten Gebäudehöhe abgewi-
chen werden.

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und Abs. 4 BauNVO im 
Bereich des Dorfgebietes MD 1 und MD 2 auf 0,8 fest-
gesetzt. 

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflä-
chen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird,

mitzurechnen. 

Bei der Ermittlung der Grundflächenzahl sind die priva-
ten Grünflächen als Teil des Baugrundstücks / Grund-
stücksfläche zu berücksichtigen.

2.3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 BAUNVO

Siehe Plan. 
Für die Dorfgebiete MD 1 und MD 2 wird die Zahl der 
Vollgeschosse gem. § 16 Abs. 2 BauNVO und § 20 
BauNVO als Höchstmaß festgesetzt.

3.  BAUWEISE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 22 

BAUNVO
Siehe Plan.
Für das Dorfgebiet MD 1 wird eine abweichende Bau-
weise im Sinne einer offenen Bauweise festgesetzt 
(a1). Gem. § 22 Abs. 2 BauNVO sind in der offenen 
Bauweise Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu 
errichten.

Für das Dorfgebiet MD 2 wird eine abweichende Bau-
weise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt (a2). In 
der abweichenden Bauweise ist eine Grenzbebauung 
bzw. eine Bebauung im Grenzabstand zulässig. 

Im Bereich der Dorfgebiete MD 1 und MD 2 sind 
Wohngebäude mit einer max. Länge von 20 m  zu-
lässig. Beim Wiederaufbau eines Gebäudes, welches 
wegen seiner geschichtlichen, künstlerischen oder 
städtebaulichen Bedeutung erhaltenswert ist, kann 
ausnahmsweise von der festgesetzten Gebäudelänge 
abgewichen werden.

Im Bereich der Dorfgebiete MD 1 und MD 2 sind aus-
schließlich Einzelhäuser zulässig. 

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT  
 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M.  

§ 23 ABS. 3 BAUNVO
Siehe Plan. 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dür-
fen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen definierten Standortes 
zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen (§ 
14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend.

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können.

5. STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB Siehe Plan. 

Die in der Planzeichnung festgesetzten 
Hauptfirstrichtungen in den Bereichen der Dorfgebiete 
MD 1 und MD 2 sind einzuhalten.

Die Gebäude im MD 1 sind demnach teils traufstän-
dig, teils giebelständig zur angrenzenden Hauptstraße 
anzuordnen, die Gebäude im MD 2 ausschließlich 
giebelständig.

Ausnahmen sind zulässig für Nebenfirste, soweit sie 
sich der Hauptdachfläche unterordnen. Bei bestehen-
den Wirtschafts- und Scheunengebäuden mit abwei-
chender Firstrichtung kann diese bei einer Umnutzung 
/ Nutzungsänderung / Erweiterung beibehalten wer-
den.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB)

TEIL A: PLANZEICHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Stand Katastergrundlage: April 2019
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PLANZEICHENERLÄUTERUNG

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

MD DORFGEBIET (MD)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 5 BAUNVO)

THmax

HÖHE BAULICHER ANLAGEN; HIER: ZULÄSSIGE TRAUFHÖHE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 18 BAUNVO)

GRZ
GRUNDFLÄCHENZAHL 
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

II
ZULÄSSIGE ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

a1

ABWEICHENDE BAUWEISE, IM SINNE EINER OFFENEN BAUWEISE; MIT BEGRENZUNG DER GEBÄUDELÄNGE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

a2

ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

2 WO
HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDEN
(GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB)

UMGRENZUNG DER VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTENDEN SCHUTZFLÄCHEN / FLÄCHEN, DIE NUR EINGESCHRÄNKT NUTZBAR SIND; HIER: SCHUTZFLÄCHE BACHLAUF
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB)

ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE MIT STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

p PRIVATE GRÜNFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

HAUPTFIRSTRICHTUNG FÜR HAUPTGEBÄUDE

ABGRENZUNG DER ART UND DES MASSES DER NUTZUNG INNERHALB EINES BAUGEBIETES

Baugebiet
Zahl der Vollge-

schosse

GRZ Traufhöhe

Bauweise
Wohnungen je 
Wohngebäude

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONEN

6. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER 
WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB Innerhalb der Dorfgebiete MD 1 und MD 2 sind je 

Wohn gebäude maximal 2 Wohnungen zulässig. 

7. SCHUTZFLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG 
FREIZUHALTEN SIND / FLÄCHEN, DIE NUR 
EINGESCHRÄNKT NUTZBAR SIND; HIER: 
SCHUTZFLÄCHE BACHLAUF
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB Siehe Plan.

Die wasserrechtlichen Ge- und Verbote (v. a. § 36 WHG 
i. V. m. § 76 LWG) sowie die Bewirtschaftungsziele für  
Gewässer sind zu beachten.

Zu genehmigungspflichtigen Anlagen gehören auch 
Veränderungen der Bodenoberfläche.

Die vorhandenen Bachufergehölze sind zu erhalten.

8. ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan. 

Die innerhalb des Plangebietes liegende öffentliche 
Straßenverkehrsfläche (Hauptstraße) wird im Bestand 
übernommen. 

9. PRIVATE GRÜNFLÄCHE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB Siehe Plan. 

Innerhalb der festgesetzten privaten Grünflächen sind 
untergeordnete  Anlagen und  Einrichtungen  (z.B.  
Wege,  Terrassen, Gartengerätehäuser, ...) zulässig,  die  
dem Nutzungszweck  des  Baugebiets  dienen  und  
seiner Eigenart nicht widersprechen.

10. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB Vor dem Rückbau von Gebäuden sind diese auf kon-

kreten Besatz von Gebäudebrütern unter den Vögeln 
zu prüfen und der Abrisszeitpunkt ggfs. zu verschieben.

Zudem ist der reale Fledermausbesatz, d. h. eine Quar-
tiernutzung innerhalb oder an den Gebäuden durch 
einen Fledermauskundler zu ermitteln.

Im Falle einer Sommerquartiernutzung durch spalten-
bewohnende Arten wie der Zwerg- oder Breitflügelfle-
dermaus sind die Abrissarbeiten auf die Wintermonate 
Dezember bis Februar zu beschränken, da sich die Tiere 
dann in ihren frostsicheren Winterquartieren befinden. 
Die ökologische Funktion der Ruhestätten im räumli-
chen Verbund kann in diesem Fall weiterhin als gege-
ben gelten und eine Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes ist nicht anzunehmen.

Für den Fall des Vorkommens einer tradierten Wochen-
stube ist das weitere Vorgehen mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde abzustimmen. Hierbei ist zu be-
finden, ob und in welchem Umfang vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF), etwa in Form des Anbrin-
gens künstlicher Quartiere, möglich und ausreichend 
sind, um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs-
stätten im räumlichen Verbund gleichwertig aufrecht 
zu erhalten.

11. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan. 

MD 1 II 

GRZ 
0,8

THmax = 6,50 m

a1 2 Wo

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen 
gelten u. a. folgende Gesetze und Verordnungen in 
den jeweils gültigen Fassungen:

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 26. April 2022 (BGBI. I S. 674).

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 
1802).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleit-
pläne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 
1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 
1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 
29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 
2021 (BGBI. I S. 3908).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBI. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. I S. 
306).

• Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 
24. November 1998 (GVBI. 365), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. September 
2021 (GVBI. S. 543).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 
1994 (GVBI. 153), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 27. Januar 2022 (GVBI. S. 
21).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz  (Landes-
naturschutzgesetz - LNatSchG -) vom 06. Oktober 
2015 (GVBI. S. 283), zuletzt geändert durch Arti-
kel 8 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBI. S. 
287).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) vom 25. 
Juli 2005 (GVBI. 302), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 5 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBI. S. 
287).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.2015 (GVBL. 127),  
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 08. April 2022 (GVBI. S. 118).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) 
vom 23. März 1978 (GVBI. S. 159), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Sep-
tember 2021 (GVBI. S. 543).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Reichen-
bach-Steegen hat am __.__.____ die Einleitung 
des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungs-
planes der Innenentwicklung „Alte Mühle“ be-
schlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung dieses Bebauungsplanes, wurde am 
__.__.____ ortsüblich bekannt gemacht (§ 2 
Abs. 1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegenschaftskataster überein-
stimmen.

• Der Bebauungsplan der Innenentwicklung „Alte 
Mühle“ wird gem. § 13a BauGB (Bebauungs-
pläne der Innenentwicklung) im beschleunigten 
Verfahren aufgestellt. Gem. § 13a Abs.3 und 4 
BauGB wird eine Umweltprüfung nicht durchge-
führt.

• Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Rei-
chenbach-Steegen hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die öffent-
liche Auslegung des Bebauungsplanes der Innen-
entwicklung „Alte Mühle“ beschlossen (§ 13a 
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, hat in der Zeit 
vom 04.02.2022 bis einschließlich 09.03.2022 
öffentlich ausgelegen (§13a BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom 27.01.2022 von der Ausle-
gung benachrichtigt (§ 13a BauGB i.V.m. § 4 Abs. 
2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde 
eine Frist bis zum 09.03.2022 zur Stellungnahme 
eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, der Nachbargemeinden sowie 
der Bürger Anregungen und Stellungnahmen ein. 
Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen erfolgte durch den Ortsgemeinderat 
am __.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, 
die Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht 
haben, mitgeteilt (§ 3 As. 2 Satz 4 BauGB). 

• Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Reichen-
bach-Steegen hat am __.__.____ den Entwurf 
gebilligt und die erneute öffentliche Auslegung 
des Bebauungsplanes der Innenentwicklung 
„Alte Mühle“ beschlossen (§ 13a BauGB i. V. m. 
§ 4a Abs. 3 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, hat in der Zeit 
vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ 
erneut öffentlich ausgelegen (§ 13a BauGB i. V. 
m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurden mit Schreiben vom __.__.____ 
von der erneuten Auslegung benachrichtigt (§ 
3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB). Ihnen 
wurde eine Frist bis zum __.__.____ zur Stel-
lungnahme eingeräumt.

• Während der erneuten öffentlichen Auslegung 
gingen seitens der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlich-
keit und der Nachbargemeinden Anregungen 
und Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vor-

gebrachten Bedenken und Anregungen erfolgte 
durch den Ortsgemeinderat am __.__.____. Das 
Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen und 
Stellungnahmen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 
3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

• Der Ortsgemeinderat hat am __.__.____ den 
Bebauungsplan der Innenentwicklung „Alte 
Mühle“ als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 
BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung.

• Der Bebauungsplan der Innenentwicklung „Alte 
Mühle“ wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

Reichenbach-Steegen, den __.__.____

Der Ortsbürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 24 Abs. 6 GemO hingewiesen wor-
den.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan der Innenentwicklung „Alte Mühle“, be-
stehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung, in Kraft (§ 
10 Abs. 3 BauGB).

Reichenbach-Steegen, den __.__.____

Der Ortsbürgermeister

• Der Bebauungsplan der Innenentwicklung „Alte Mühle“ wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a 
BauGB aufgestellt. Die Vorschriften des § 13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 
BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzei-
tigen Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den 
Stock zu setzen.

• Gem. § 31 Abs. 1 Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz bedarf die Errichtung, der Betrieb und die wesentli-
che Veränderung von Anlagen im Sinne des § 36 WHG, die weniger als 10 m von der Uferlinie eines Gewäs-
sers dritter Ordnung entfernt sind, der Genehmigung.

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund von 
Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein 
zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von mög-
lichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

• Die Einsicht in die verwendeten Normen, Richtlinien ist im Bauamt der Verbandsgemeinde Weilerbach mög-
lich.

• Die Richtlinie „Flächen für die Feuerwehr“ i.V.m. der DIN 14090 ist zu beachten und umzusetzen. Mögliche 
Parkflächen o. ä. im Straßenbereich sind mit den Kurvenradien für Feuerwehrfahrzeuge anzupassen.
Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 1 bis 3 (Fußbodenhöhe s 7 m über der mittleren Geländehöhe) können, 
sofern nicht beide Rettungswege baulich sichergestellt sind, tragbare Leitern der Feuerwehr zum Einsatz 
kommen.
Die Aufstellflächen müssen frei von Hindernissen jeglicher Art, jederzeit begehbar und standsicher sein. Einer 
Rettungshöhe > 8 m über Geländeoberfläche in jedem Geschoss (auch der nicht Vollgeschosse) von Nut-
zungseinheiten bedarf der gesonderten Abstimmung.
Gemäß dem Arbeitsblatt OVGW W405 ist der Löschwasserbedarf mit 48 m3/h über die Dauer von 2 Stunden 
anzusetzen. Die Abstände zwischen zwei Hydranten dürfen 140 m (max. 70 m in jede Richtung) Straßen- 
bzw. Weglänge (Abwicklung bzw. Lauflinie) nicht überschreiten. Die Löschwasserversorgung für den ersten 
Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur Rettung von Personen muss in einer Entfernung von 75 m Lauf-
linie bis zum Zugang des Grundstücks von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichergestellt sein.
Bei der o. g. Wasserentnahme darf der Betriebsdruck von 1,5 bar nicht unterschritten werden.

• Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom.
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationsli-
nien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zu-
gang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Ab-
zweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit freigehalten werden, dass sie gefahr-
los geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können.
Bei Konkretisierung der Planungen ist eine Planauskunft und Einweisung von der zentralen Stelle der Deut-
schen Telekom Technik GmbH Zentrale Planauskunft Südwest einzuholen.

• Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) 
vom 23.3.1978 (GVBI., 1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 
(GVBI. S. 543), hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archäologische Fund unverzüglich zu mel-
den, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust 
zu sichern.
Der vorangehende Hinweis entbindet Bauträger/Bauherren bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung 
jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE.
Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein angemesse-
ner Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmä-
ßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchgeführt werden kön-
nen. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen 
sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich.
Die Direktion Landesarchäologie ist an den weiteren Verfahrensschritten zu beteiligen, da jederzeit bisher 
unbekannte Fundstellen in Erscheinung treten können.
Im Planungsgebiet können sich zudem bisher nicht bekannte Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) befinden. 
Diese sind zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planierungen o. ä. nicht berührt oder von ihrem angestamm-
ten, historischen Standort entfernt werden.

• Das Planungsgelände liegt vorwiegend innerhalb der Reichenbachaue. Grundsätzlich ist mit dem oberflä-
chennahen Anstehen von feinkörnigen und eventuell auch zum Teil organischen Bach- und Hochflutablage-
rungen sowie mit hohen Grundwasserständen zu rechnen. Diese Ablagerungen weisen in der Regel nur eine 
geringe Tragfähigkeit und hohe sowie möglicherweise auch ungleichmäßige Verformbarkeit auf.
Von der Planung von Versickerungsanlagen wird abgeraten.
Für alle Bauvorhaben werden dringend objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Bei allen Ein-
griffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u. a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 
und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen.
Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen.

• Schutz von Versorgungseinrichtungen / Koordination von Erschließungs- und Baumaßnahmen: Im Plangebiet 
befinden sich ober- und unterirdische Stromversorgungseinrichtungen, die in der Planzeichnung nicht aus-
gewiesen sind. Die tatsächliche Lage dieser Versorgungseinrichtungen ergibt sich allein aus der Örtlichkeit. 
Das Erfordernis von Maßnahmen zur Sicherung/Änderung dieser Versorgungseinrichtungen im Zusammen-
hang mit Erschließungs- und Baumaßnahmen ist frühzeitig mit dem Leitungsbetreiber abzuklären. 
Ebenso ist der Träger der Versorgung des Plangebiets mit elektrischer Energie für Planung und Bau zur Er-
weiterung/Anpassung des bestehenden Leitungsnetzes frühzeitig über den Beginn und Ablauf der Erschlie-
ßungs- und Baumaßnahmen zu unterrichten. 
Bei Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern im Bereich unterirdischer Versorgungsleitun-
gen sind die Abstandsvorgaben der geltenden technischen Regelwerke (z.B. „Merkblatt Bäume, unterirdi-
sche Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen) zu beachten. 
Bei Nichteinhaltung der dort angegebenen Abstandsvorgaben sind auf Kosten des Verursachers, in Abspra-
che mit dem jeweiligen Versorgungsträger, geeignete Maßnahmen zum Schutz der Leitungen (z.B. Einbau 
von Trennwänden) zu treffen.

• Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Boden-
veränderungen oder Verdachtsflächen bekannt. (nachsorgender Bodenschutz). Sofern bei Ihnen Erkenntnisse 
über abgelagerte Abfälle (Altablagerungen), stillgelegte Anlagen, bei denen mit umweltgefährlichen Stoffen 
umgegangen wurde (Altstandorte) oder gefahrverdächtige Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen wie 
z.B. Schadstoffverunreinigungen, Bodenverdichtungen oder -erosionen (Verdachtsflächen bzw. schädliche 
Bodenveränderungen) vorliegen, sollten diese auf ihre Umweltauswirkungen (Gefährdungspfade Boden, 
Wasser, Luft) hin überprüft werden.
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Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 57-63 Landeswassergesetz)

• Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Bestand im Misch-System.

• Bei Neubau- und Sanierungsmaßnahmen sind die Grundsätze der Abwasserbeseitigung gem. § 55 Abs. 2 
WHG zu beachten. Danach ist unverschmutztes Niederschlagswasser zu versickern, oder ohne Vermischung 
mit Schmutzwasser in ein Gewässer (hier: Reichenbach) einzuleiten. Auch Notüberläufe und insbesondere 
gedrosselte Einleitungen aus Niederschlagswasserrückhaltungen dürfen nicht an den Mischwasserkanal an-
geschlossen werden, sondern sind über Rückhaltung, Versickerung oder gedrosselte Einleitung in ein Ge-
wässer zu bewirtschaften.

• Die Grundsätze einer ökologischen Niederschlagswasserbewirtschaftung sind zu beachten (z.B. Ausbildung 
von Flächen, die einer Befestigung bedürfen wie Wege, Parkplätze etc. mit wasserdurchlässigen Materia-
lien, zur Aufnahme von nichtbehandlungsbedürftigem Niederschlagswasser Modellierung von Grünflächen 
in Form von flachen Geländemulden, Sammlung von Regenwasser für die Brauchwassernutzung, Anlegen 
von begrünten Dächern u. ä.).

• Es wird daraufhin hingewiesen, dass gezielte Einleitungen über zentrale Anlagen in das Grundwasser oder 
aber die Einleitung in ein Oberflächengewässer erlaubnispflichtige Gewässerbenutzungen darstellen. Die 
Einleiterlaubnis gem. §§ 8, 9 ff Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist bei der zuständigen Wasserbehörde zu be-
antragen.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)

Dach:
• Innerhalb des Plangebiets  sind nur Sattel- und Walmdächer mit einer Dachneigung von 25° bis 38° zu-

lässig. Sonstige Dachformen - wie z. B. Pultdächer, Zeltdächer, Tonnendächer - sind als Ausnahme zulässig. 
Nebengebäude, Garagen und untergeordnete Anbauten sind zudem mit Flachdach zulässig.

• Die Dacheindeckung  ist mit kleinformatigen Tonziegeln bzw. tonfarbigen Betondachsteinen vorzunehmen. 
Außerdem sind Eindeckungen mit Natur- und Kunstschiefer möglich. Die Verwendung von glasierten Ma-
terialien ist unzulässig. Dacheindeckungen sind ausschließlich in den Farben rot bis rotbraun oder grau bis 
anthrazit zulässig. 

• Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nebeneinander auf einer Dachfläche unzulässig. Ebenso sind sie in 
zwei Ebenen übereinanderliegend unzulässig.

• Dachgauben sind als Einzel- oder Doppelgauben zulässig. Sie dürfen in ihrer Summe höchstens 2/3 der 
Frontbreite betragen und müssen von den Giebelseiten mind. 1,25 m entfernt sein. Dachgauben sind in ihrer 
Eindeckung dem Material des Hauptdaches in Form und Farbe anzupassen. Unterschiedliche Gaubenformen 
sind auf den Dachflächen eines Hauses nicht zulässig.

• Anlagen zur Nutzung der Solarenergie auf geneigten Dächern sind nur in der gleichen Neigung wie die da-
zugehörige Dachfläche zulässig.

Fassade:
• Für die Außenwände sind Putz, Natursteine, Sichtmauerwerk (Klinker, Kalksandsteine) und Holz zulässig. 

Verkleidungen der Außenwandfläche mit glasiertem Material, Schiefer, Kunststoffen (PVC) und Faserzement-
platten/-material sind unzulässig.

• Bei der Farbgebung der Gebäude sind gedeckte Tönungen zu verwenden. Glänzende und Licht reflektie-
rende Materialien als Außenwandmaterialien sowie die Verkleidung von Gebäuden mit spiegelnden oder 
polierten Materialien sowie die Verwendung glasierter Keramik sind nicht zulässig.

Nebengebäude/-anlage:
• Nebenanlagen sind in Gestaltung, Material und Farbe dem Hauptgebäude anzupassen.
• Nebengebäude müssen sich hinsichtlich Baumasse und Baugestaltung den Hauptgebäuden unterordnen.

Stellplätze, Garagen und Carports:
• Je Wohnung sind 2 Stellplätze, Garagen oder Carports auf dem Privatgrundstück nachzuweisen. Die Fläche 

vor der Garage kann als Stellplatz angerechnet werden.
• Der Abstand der Garagen bzw. der Carports zur Straßenverkehrsfläche muss mind. 6,00 m betragen.

Einfriedungen:
• Als Einfriedungen der Grundstücke sind Hecken, Holzzäune sowie Eisengitter mit maximal 1,5 m Höhe ein-

schließlich Sockel zulässig. Ausnahmen hiervon können zugelassen werden.
• 
Werbeanlage:
• Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Es sind nur Werbeanlagen zulässig, die im Zu-

sammenhang mit der auf dem Grundstück angebotenen Leistung, einem dort angebotenen Produkt oder 
dem Namen der dort ansässigen Firma stehen. Fremdwerbung ist unzulässig.

• Werbeanlagen müssen in Anordnung, Größe, Gestalt und Aussehen und - bei Leuchtreklamen - Leuchtwir-
kung dem baulichen Charakter und dem Maßstab des jeweiligen Straßenraumes sowie des Gebäudes ent-
sprechen, an dem sie angebracht sind. Sie dürfen Bau- und Architekturgliederungen nicht unterscheiden 
oder überdecken. Elektrotechnische Geräte, Kabelzuführungen und Montageleistungen dürfen nicht sichtbar 
sein.

• Unzulässig ist die Beleuchtung von Werbeanlagen durch Lichtquellen, die in kurzen Zeitabständen ein- und 
ausgeschaltet werden oder ihre Farbe wechseln sowie durch Lichtquellen, die bewegt werden oder deren 
Träger bewegt werden.

• Werbeanlagen sind instand zu halten. Bei Zuwiderhandlungen kann die Beseitigung der Werbeanlagen an-
geordnet werden. Nach Aufgabe der Nutzung besteht die Verpflichtung, die Werbeanlage rückzubauen.

Sonstige Festsetzungen:
• Abfall- und Wertstoffbehälter sind im Gebäude oder in vom Straßenraum aus nicht einsehbaren Konstruktio-

nen unterzubringen.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LWG UND LBAUO)


